
 
 Rundschreiben Nr. 8, Saison 2017/18  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

die Saison ist einschließlich der Entscheidungsspiele 
abgeschlossen, so dass nun auch jede Mannschaft weiß, für 
welche Spielklasse sie sich qualifiziert hat (Zusammenfassung 
unten) – wobei sich im Meldezeitraum natürlich noch 
Verschiebungen ergeben können. 
 
Diesen Rundschreiben beschäftigt sich unter anderem mit den 
letzten Strafen zur abgelaufenen Saison sowie mit den Terminen zur Vorbereitung der 
neuen Saison. 
 
 
Themen dieses Rundschreibens sind: 

 Spielbetrieb / Ordnungsstrafen 

 Termine (u.a. Meldung 2017/18) 

 Saisonabschluss 

 
 

Spielbetrieb / Ordnungsstrafen 

Kreisliga 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTF Weisweiler/Wenau – TTC Gürzenich 
vom 12.04.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft mit nur fünf Spielern 
angetreten ist.  
Gemäß WO A 20.1.7 (unvollständiges Antreten) wird TTC Gürzenich mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro belegt. 
 

2. Kreisklasse – Gruppe 1 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TV Birkesdorf – TTF Kreuzau V vom 
22.03.2018 geht hervor, dass die Doppelaufstellung der Gastmannschaft nicht der 
gemeldeten Spielstärkereihenfolge entsprach (Doppel 2: Positionssumme „10“; Doppel 
3: Positionssumme „8“). 
Die Begegnung wir mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen TTF Kreuzau V gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.6 (fehlende Einsatzberechtigung (auf der entsprechenden 
Position)) wird TTF Kreuzau mit einer automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 
10 Euro belegt. 
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 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC Mersch/Pattern III – TTF 
Nörvenich/Eschweiler ü.F. II vom 16.03.2018 geht hervor, dass die 
Gastmannschaft mit nur fünf Spielern angetreten ist.  
Gemäß WO A 20.1.7 (unvollständiges Antreten) wird TTF Nörvenich/Eschaeiler 
ü.F. mit einer automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro belegt. 
 

2. Kreisklasse – Gruppe 2 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TV Falken Dürwiß 1964  – TV 1847 Düren 
IV vom 23.03.2018 geht hervor, dass die Einzelaufstellung der Gastmannschaft nicht 
der gemeldeten Spielstärkereihenfolge entsprach (5.1 Knipprath hätte vor 5.2 Petrov 
spielen müssen). 
Die Begegnung wir mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen TV 1847 Düren IV gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.6 (fehlende Einsatzberechtigung (auf der entsprechenden 
Position)) wird TV 1847 Düren mit einer automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 
10 Euro belegt. 

 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung SV Falke Bergrath II – TV Arnoldweiler III  
vom 16.04.2018 geht hervor, dass die Doppelaufstellung der Heimmannschaft nicht 
der gemeldeten Spielstärkereihenfolge entsprach (Doppel 2: Positionssumme „8“; 
Doppel 3: Positionssumme „7“). 
Die Begegnung wir mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen SV Falke Bergrath II gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.6 (fehlende Einsatzberechtigung (auf der entsprechenden 
Position)) wird SV Falke Bergrath mit einer automatischen Ordnungsstrafe in Höhe 
von 10 Euro belegt. 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC Mersch-Pattern IV – TTC Gürzenich III 
vom 12.04.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft mit nur fünf Spielern 
angetreten ist.  
Gemäß WO A 20.1.7 (unvollständiges Antreten) wird TTC Gürzenich mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro belegt. 
 

3. Kreisklasse (4er) – Gruppe 1 

 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC Hambach – TTC Mariaweiler III vom 
19.03.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft nicht in Mindeststärke angetreten 
ist.  
Die Begegnung wird mit 0:8 (0:24 Sätze) gegen TTC Mariaweiler III gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.1 (Nicht-Antreten; unter Berücksichtigung der Sonderregel für 
unterste Mannschaften bei rechtzeitiger Absage – das Antreten zu zwei ersetzt hier 
die „rechtzeitige Absage“) wird TTC Mariaweiler mit einer automatischen 
Ordnungsstrafe in Höhe von 35 Euro belegt. 

 

Die genannten Strafen stellen keine Zahlungsaufforderung dar. Diese erfolgt in 
den nächsten Tagen in gesammelter Form. 
  
 



Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
 
In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen 
Stelle (Staffelleiter/Sportwart), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige 
Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf.  
vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des 
Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der 
nachgenannten Einspruchsfristen. 
Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 
(RuVo)) innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1; § 9) an den Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein 
 (Peter  Kablitz,  Schönauer  Friede  180, 52072  Aachen,  Tel.  p.:  0241/14365,  d.: 
0241/8088900, E-Mail: pkablitz@ukaachen.de) zu richten. 
 
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. 
die Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 
Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 Euro zu zahlen, und zwar 
innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo).  
Die Bankverbindung lautet: 
Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX 

 

Termine (u.a. Meldung 2017/18) 

click-TT – Termine zur Vorbereitung der neuen Saison 

 
Die maßgeblichen QTTR-Werte sind bereits veröffentlicht. 
 
Vereinsmeldung (Meldung der Mannschaften):  25.05. – 03.06. 
Terminmeldung (Heimspieltag; Uhrzeit):  07.06. – 21.06. (Kreis Düren*) 
Mannschaftsmeldung (Aufstellungen):   07.06. – 21.06. 
 
*: In Bezirk/Verband endet dieser Zeitraum schon am 14.06. Für Regional-/Oberliga gelten 
ohnehin abweichende Zeiten. 
 
Versammlungen 

 
Kreisversammlung:   Mittwoch,  23.05.2018, 19 Uhr, in Langerwehe 
Bezirksversammlung: Sonntag,  03.06.2018, 10 Uhr, in Brühl 

 
Kreismeisterschaften 

 
14. – 16. September Ausrichter: TV Huchem-Stammeln 

 

 



Saisonabschluss  

Über die Situation zu Auf-/Abstieg wurde auf der Homepage laufend berichtet. Inzwischen 

sieht es wie folgt aus: 

Aus der Bezirksklasse kommen TTC Mersch-Pattern, TTC Düren II und TV Arnoldsweiler II 

in unsere Kreisliga. TTC DJK Schlich und TTF Weisweiler/Wenau steigen in die Bezirksklasse 

auf. 

Da uns zudem TTF Koslar und TTC Mariaweiler  darüber informiert haben, keine Kreisliga-

Mannschaft zu melden, steigt lediglich TTC Heimbach Düren in die 1. Kreisklasse ab, aus 

der TTV indeland Jülich V und TTC Rödingen-Höllen in die Kreisliga aufsteigen. 

TTV Gey verlässt die 1. Kreisklasse nach unten. Auch TV Huchem-Stammeln II belegt einen 

Abstiegsplatz, da umgekehrt aber TV Huchem-Stammeln III einen Aufstiegsplatz in die 1. 

Kreisklasse belegt hat, bleibt die Situation für diesen Verein unverändert. 

Aufsteiger in die 1. Kreisklasse sind zudem TTF Kreuzau V und TTF Koslar III (zukünftig: 

II). 

Absteiger aus der 2. Kreisklasse gibt es nicht.  Für einen Startplatz dort haben sich aus der 

3. Kreisklasse Alemannia Lendersdorf, TTC indeland Jülich VI und TV Birkesdorf II. 

Mannschaften mit Anwartschaften können im Zuge der Vereinsmeldung noch nach oben 

„rutschen“. 

 

Für die gute Zusammenarbeit danke ich allen Vereinsvertretern und unseren Staffelleitern 

sehr herzlich. 

 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


